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Bedingungen für das Oberbank Liqui-Konto Plus
1. Konto
Das Liqui-Konto Plus ist ein Einlagenkonto für Firmen, welches auf den Namen der Firma lautet. Das Liqui-Konto Plus ist ein reines Einlagenkonto und dient ausschließlich zu Veranlagungszwecken. Voraussetzung für die Eröffnung des Liqui-Konto Plus ist ein bestehendes Zahlungsverkehrskonto (Verrechnungskonto). Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist mit dem Liqui-Konto Plus nicht gestattet.
 
 
2. Kündigung
Das Liqui-Konto Plus kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 33 Tagen gekündigt werden. Die Kündigung kann nur über den Gesamtbetrag erfolgen. Die Kündigung muss schriftlich bis spätestens 12:00 Uhr des betreffenden Tages (Bankwerktag) erfolgen. Die Restlaufzeit bei Kündigung bis 12:00 Uhr beträgt heute+32 Tage. Bei Kündigung nach 12:00 Uhr startet die Kündigungsfrist am nächsten Bankwerktag.
 
Eine vorzeitige Rücklösung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist ist ausgeschlossen. Das Liqui-Konto Plus kann seitens Oberbank ohne Angabe von Gründen binnen angemessener Frist aufgelöst werden.
 
3. Aufstockung
Für das Liqui-Konto Plus gilt eine Mindesteinlage in der Höhe von 1 Mio. EUR. Aufstockungen sind in beliebiger Höhe möglich. Nach erfolgter Kündigung (dh. während der 33-tägigen Zeit bis Fälligstellung) sind Aufstockungen ausgeschlossen.
 
4. Informationen über die Kontoverbindung
 
4.1. Urkunden / Zusendung von Informationen
Über das Liquiditätskonto werden keine Sparurkunden oder dergleichen ausgestellt. Der Kunde erhält lediglich in vereinbarter Weise Kontoauszüge zur Information über den Kontostand, jedenfalls bei Eröffnung und Aufstockung der Einlage.
 
Ungeachtet der Vereinbarung zwischen Oberbank und dem Kunden über die Art und Häufigkeit der Informationen über die Kontoverbindung (Kontostand etc.) wird die Oberbank, wenn es ihr zweckmäßig erscheint, die Informationen postalisch an die angegebene Adresse zusenden. Ebenso kann der Kunde die Zusendung der für ihn bestimmten Informationen verlangen. In beiden Fällen werden die Selbstauslagen verrechnet.
 
Über das Liqui-Konto Plus kann mit Electronic Banking Produkten nicht verfügt werden.
 
4.2. Zusendung und Änderung der Bedingungen
Die Oberbank wird den Kunden auf eine Änderung der Bedingungen für das Liqui-Konto Plus oder die Einführung zusätzlicher Bedingungen unmittelbar durch Übersendung einer entsprechenden Mitteilung auf dem mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsweg, oder in postalischer Form an die angegebene Adresse hinweisen. Die aktuell gültigen Bedingungen des Liqui-Konto Plus stehen darüber hinaus in den Oberbank-Geschäftsstellen zur Mitnahme zur Verfügung.
 
Nach erfolgtem Hinweis gilt die Änderung als genehmigt, wenn der Kunde ihr nicht binnen 6 Wochen nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht, wobei für die Einhaltung der Frist der Zeitpunkt der Absendung des Widerspruchs durch den Kunden maßgeblich ist. Auf diese Folge wird die Bank den Kunden in der Mitteilung gesondert hinweisen.
 
Wenn der Kunde mit der Änderung der gegenständlichen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden ist, ist er verpflichtet, seine Nichtzustimmung an die Oberbank schriftlich bekannt zu geben.
 
5. Verzinsung und Entgelte
Die Verzinsung des Liqui-Konto Plus ist an den 1 Monats Euribor gebunden. Als Kundenzinssatz gilt der1 Monats Euribor + Aufschlag. Der Zinssatz gilt bis auf weiteres (baw) und kann unter Berücksichtigung aller in Betracht kommender Umstände (insbesondere Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten etc.) geändert werden. Die Anpassung an den 1 Monats Euribor erfolgt täglich. Nach Aussprache der Kündigung (schriftlich) wird der Zinssatz bis Ablauf der Kündigungsfrist (Fälligstellung) fixiert.
 
Die Verzinsung von Geldmitteln auf dem Liqui-Konto Plus beginnt am Tag der Gutschrift von Geldmitteln und endet am Tag, welcher der Fälligstellung vorangeht.
 
Für die Verzinsung wird der Monat entsprechend tagegleich, das Jahr mit 360 Tagen gerechnet (Zinsusance: act/360). Die Oberbank schreibt die Zinsen, sofern das Liqui-Konto Plus noch nicht gekündigt wurde, jeweils am Ende jeden Monats sowie bei Fälligstellung auf dem dafür vorgesehenen Verrechnungskonto gut. 
 
Beim Liqui-Konto Plus ist die Verrechnung von Entgelten derzeit nicht vorgesehen. Die Oberbank kann dies unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände (insbesondere Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisindex etc.) nach billigen Ermessen ändern.
 
Ist die Oberbank zur Einführung von Entgelten oder Entgelterhöhungen berechtigt, führt diese aber nicht durch, geht dadurch das Recht zur Anpassung des Entgeltes für die Zukunft nicht verloren. Unterlassene Entgelterhöhungen können daher bei der Anpassung in den Folgejahren berücksichtigt werden.
 
Die Oberbank ist berechtigt, zeitgemäße Leistungsumfangsänderungen zur verbesserten Nutzung und entsprechend dem Stand der Technik und der Nachfrage des Kunden sowie Verbesserungen des Sicherheitsstandards vorzunehmen und dafür ein adäquates Entgelt zu verrechnen.
 
 
5. Adressänderungen
Der Kunde ist verpflichtet, der Oberbank jede Änderung seiner Adresse unverzüglich bekannt zu geben. Gibt der Kunde Änderungen seiner Adresse nicht bekannt, gelten schriftliche Erklärungen der Oberbank als zugegangen, wenn sie an die letzte der Oberbank bekannt gewordene Adresse gesendet wurden.
 
6. Rechtswahl
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Oberbank gilt österreichisches Recht Gerichtsstand ist Linz.
 
Ergänzend gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Oberbank“.
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